
Tarifvertrag Nr. 390

vor 18. Novenber 1988

Zwischen

dem Bundesninlster für das Fost- und Fernmelderesen

einerseits

und

Deutschen Postgererkschaft

- Hauptvorstand -
Sitz Frankfuit am Main

andererseits

wird für die Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden der
Deutschen Bundespost folgender Tarifvertrag geschlossen:



F.*
a

Abschnitt III
Auszubildende

§+
Anderung des TV Azb

§ g wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz l wird folgender Unterabsatz I angefügt:
I'Ein Anspruch auf Zuwendung entsteht nicht aus einer nach
dem Bundeserziehungsgeldgesetz erziehungsgeldunschädlichen
Beschäf tigung. r'

b) Absatz 5 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
rr2. Hat der Auszubildende nicht während des ganzen Kal-en-

derjahres Ausbildungsvergütung von der Deutschen Bun-
despost erhalten, vermindert sich die Zuwendung um ein
ZwöIfteI für jeden Kalendermonat, für den der Auszu-
bildende keine Ausbildungsvergütung erhalten hat; die
Verminderung unterbleibt für die Kalendermonate, für
die der Auszubildende

- Bezüge aus einem dem
bar vorangegangenen
Deutschen Bundespost
zu den Arbeitgebern
erhalten hat

oder

Ausbildungsverhältnis unmittel-
anderen Rechtsverhältnis zur
oder aus einem RechtsverhäItnis

Bund oder Deutsche Bundesbahn

- keine Bezüge erhalten hat wegen

+ der Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivil-
dienst, wenn er vor dem I. Dezember aus dem Grund-
wehrdienst oder Zivildienst entlassen worden ist
und nach der Entlassung unverzüglich die Ausbildung
wieder aufgenommen hat,

+ der Beschäftigungsverbote nach § I Absatz 2 und § 5
Absatz I des Mutterschutzgesetzes,

* der Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs nach dem
Bundeserziehungsgeldgesetz bis zur Vollendung des
zwölften Lebensmonats des Kindes."



o

c) Absatz 5 erhäIt folgende Fassung:

" (5 ) Die Zuwendung nach Absa
jedes Kind, fÜr das dem Auszu
oder den nach Absatz 5 Nr. f
monat Kindergeld nach dem Bun
grund des Rechts der EL,lroPäis
grund zwi sc henstaat licher Abk
Bundeskindergeldgesetz zusteh
des § I oder des § 8 Bundeski
chender Vorschri ften zustehen
TV Ang ist entsprechend anzuw

d) Ab satz 5 Un terabsatz 2 wird gestrichen.

§ lzr a wird wie folgt ge ändert:

tz 5 erhöht sich um 50 DM fÜr
bildenden für den Monat 0ktober
in Betracht kommenden Kalender-
deski ndergeldges etz oder au f-
chen Gemeinschaften oder auf-
ommen in Verbindung mit dem
t oder ohne BerÜcksichtigung
ndergeldgesetz oder en tsPre-
würde. § 25 Abs. 5 und 7

enden. r'

a) In Absatz I Unterab saLz 2 werden die
Bezuges von Mutte rschaftsgeld " durch
des Bezugs von Mutterschaftsgeld oder
nahme dei Erziehungsurlaubs nach dem
gesetz" ersetzt.

vlörter " oder wegen des
die Wörter ", wegen

wegen der InansPruch-
Bunoeserziehungsgeld-

b) Absatz I Unterabsatz I erhä1t folgende Fassung:

"Ist nur wegen des Bezugs von Mutterschaftsgeld .oder wegen

d-r Inansprüchnahme des-Erziehungsurlaubs nach dem Bundes-
erziehungigeldgesetz auch die Voiaussetzung des Unterab-
satzes z-nicht-erfÜI1t, ist dies unschädlich' wenn die Aus-
uiiOunq in unmittelbaräm Anschluß an den AbIauf der Schutz-
fri stei bzw. an den Erziehungsurlaub - oder led ig l ich wegen
Arbeitsunfähigkeit oder Erhofungsurlaubs später als am

ersten AusbiIäungst ag nach Ablauf der Schutzfristen bzw '
des Erziehungsurlaubs - wieder au fgenommen wird ' "

c) Dem Absatz l wird folgender Unterabsatz 4 angefÜgt:

t'Ein Anspruch auf Urlaubsgeld entsteht nicht aus einer
nach dem Bu n d e s e r z i e h u n g s ! e 1d g e s e t z erziehungsgeldunschäd-
lichen Beschältigung. "

d) In der Protokol lnotiz werden nach den Ylörtern "Ab satz l"
die Wörter "Unterabsatz 1" eingefÜgt.
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§s

Anderung des TV Nr. fO8

§ 7 a wird wie folgt geändert:

a) In Ab§atz 1 Unterabsatz 2 werden die Wörter "oder wegen des
Bezugs von Mutterschaftsgeld" durch die Wörter r', wegen des
Bezugs von Mutterschaftsgeld oder wegen der Inanspruchnahme
des Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz
ersetzt.

b) Absatz I Unterabsatz I erhä1t folgende Fassung:

"Ist nur wegen des Bezugs von Mutterschaftsgeld oder wegen der
Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz auch die Voraussetzung des Unterabsatzes 2
nicht erfü11t, ist dies unschädIich, wenn die Ausbildung in
unmittelbarem Anschluß an den Ab1auf der Schutzfristen bzw. an
den Erziehungsurlaub - oder ledigJ.ich wegen Arbeitsunfähigkeit
oder Erho.Iungsurlaubs später als am ersten Ausbildungstag nach
Ablauf der Schutzfristen bzw. des Erziehungsurlaubs - wieder
aufgenommen wird. "

Dem Absatz I wird folgender Unterabsatz 4 angefÜgt:

"Ein Anspruch auf Urlaubsgeld entsteht nicht aus elner
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz erziehungsgeldunschädlichen
Beschäftigung. "

In der Protokoll-notiz werden nach den ltlörtern "Absatz 1" die
Wörter " Unterabsatz 1" eingefÜgt.

Abschnitt IV

Sonstige Regelungen

§s
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am l. Januar 1989 in Kraft.

Bonn, den 1,8. November 1988

Der Bundesminister fÜr das

c)

d)

Deutsche Postgewerkschaft
- Hauptvorstand -

t/
hrtu w (0,-t




